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Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl am 24.09.2017 
 

1. Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist in 20 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
14.08.2017 bis zum 03.09.2017 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Für die Stadt Neukirchen-Vluyn werden 4 Briefwahlbezirke gebildet. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 24. 
September 2017 um 14.00 Uhr im Rathaus, Hans-Böckler-Str. 26, zusammen. 
 

2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 
dessen/deren Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/jeder 
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der/die Wähler/in gibt  
 
seine/ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber/welcher Bewerberin sie gelten soll, 
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und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
3. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 
 

4. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

5. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Neukirchen-Vluyn, den 18.07.2017 
 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Bekanntmachung der Stadt Neukirchen-Vluyn über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 19. 
Deutschen Bundestag am 24. September 2017 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Neukirchen-Vluyn wird in der 

Zeit vom 04.09.2017 bis 08.09.2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus, Hans-Böckler-Str. 26, Zimmer 300, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
04.09.2017 bis zum 08.09.2017, spätestens am 08.09.2017 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Neukirchen-Vluyn, Wahlbüro, Zimmer 300, 47506 Neukirchen-Vluyn, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 03.09.2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, 
dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 114 Wesel II/Krefeld II durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1. ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
5.2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 03.09.2017) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
08.09.2017) versäumt hat, 
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b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,  

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisse zur Kenntnis der 
Stadt Neukirchen-Vluyn gelangt ist, 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 22.09.2017, 18.00 Uhr, bei der Stadt Neukirchen-Vluyn mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.  
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r können aus den unter 
5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r 
Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte  
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
 versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Neukirchen-Vluyn vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
Neukirchen-Vluyn, den 18.07.2017 
 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
 
********************************************************************************************************* 
 
Widerspruchsmöglichkeiten gegen Datenübermittlungen 
 
Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundesw ehr gemäß § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetztes jährlich bis zum 31. März die dort angegebenen Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Gemäß § 36 Absatz 
2 Bundemeldegesetz ist die Übermittlung dieser Daten nur zulässig, soweit die betroffene 
Person nicht widersprochen hat. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 
 
Datenübermittlung aus Anlass von Alters- und Ehejubilaren an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde Namen, akademische 
Grade, Anschriften, Tag und Art des Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren veröffentlichen 
und an Mandatsträger, die Presse, sowie den Rundfunk zur Veröffentlichung übermitteln. 
Dies gilt nicht, wenn eine Auskunftssperre besteht oder die/der Betreffende die 
Veröffentlichung untersagt.  
 
Als Altersjubiläen im Sinne des § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz gelten der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Der Veröffentlichung von Jubiläumsdaten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn 
oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden. 
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Automatisierte Melderegisterauskünfte über das Internet 

 

-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Nach § 44 Absatz 1 Bundesmeldegesetz kann die Meldebehörde Privatpersonen Auskünfte 
aus dem Melderegister über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften 
einzelner bestimmter Einwohner/innen erteilen – einfache Melderegisterauskünfte -. Die 
Meldebehörde darf nach § 49 Bundesmeldegesetz solche einfachen Melderegisterauskünfte 
auch im Wege des automatisierten Datenabrufes über das Internet erteilen. Hierzu wurde 
eine zentrale Stelle der Meldebehörden, das Meldeportal d-NRW, bestimmt. 
 
Auskunft über eine Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner/innen darf nach § 46 
Bundesmeldegesetz mit den dort genannten Daten erteilt werden, jedoch nur, wenn die 
Erteilung der Auskunft im öffentlichen Interesse liegt. 
 
Gegen diese Form der Auskunftserteilung kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn 
oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
 
 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an Adressbuchverlage  
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über deren Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, und derzeitige Anschriften erteilen. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnis in Buchform) verwendet werden. 
 
Wer eine Übermittlung seiner Daten nicht wünscht, kann der Übermittlung im Bürgerbüro der 
Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit 
widersprechen. 
 
 
Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 

 

-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen die in § 42 Absatz 1 Bundesmeldegesetz genannten Daten ihrer 
Mitglieder übermitteln. Von den Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, darf die Meldebehörde die in 
§ 42 Absatz 2 Bundesmeldegesetz genannten Daten übermitteln. Der Familienangehörige 
kann der Übermittlung seiner Daten widersprechen. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 

mailto:buergerbuero@neukirchen-vluyn.de
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Datenübermittlung an Parteien, Wählergruppen u.a. im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen 
 
-Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchrechts- 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 
Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend 
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person 
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf. 
 
Der Übermittlung der Daten kann im Bürgerbüro der Stadt Neukirchen-Vluyn oder per Mail 
unter buergerbuero@neukirchen-vluyn.de jederzeit widersprochen werden.  
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 04.08.2017 
 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
 
 
********************************************************************************************************* 


